
 

 

naturemade Gebührenordnung 
Für Strom, Wärme/Kälte und Biomethan 

Datum: 01.01.2012 

 1 Einleitung 

Der VUE erhebt für die Zertifizierung und Lizenzierung von Energieerzeu-

gungsanlagen und Energielieferungen Gebühren. Die vorliegende Gebühren-

ordnung umfasst die Bestimmungen dazu. 

Zertifizierungs- und 
Lizenzgebühren 

Neben den Gebühren für den VUE entstehen im Zusammenhang mit einer Zer-

tifizierung weitere Kosten. Dies betrifft insbesondere die Aufwendungen für: 

weitere Kosten 

- Mitgliedschaft beim Verein für umweltgerechte Energie (VUE), 

- die Erstellung der Auditgrundlagen, 

- die Auditierung durch eine akkreditierte Auditierungsinstitution 

(alle fünf Jahre) und 

- das jährliche Kontrollaudit. 

 2 Gebühren 

Der VUE unterscheidet zwischen Zertifizierungs- und Lizenzgebühren. 

Die Lizenzgebühren haben einen fixen und einen variablen Anteil. 

 

GEBÜHRENART Gebühren in sFr.    

(Re)Zertifizierungsgebühr alle fünf Jahre    5001.- 

Fixe Lizenzgebühr jährlich    200.- 

Fixe Zertifizierungs- und 
Lizenzgebühren 

 

 
1  sFr. 1’500.- im Falle einer ausserordentlichen Zertifizierung. 

 Bei Sammellizenzen werden anstelle der (Re)Zertifizierungsgebühr alle fünf Jahre jährlich sFr. 100.- verrechnet.  
Dem Lizenznehmer einer Sammellizenz wird dementsprechend eine fixe Lizenzgebühr von sFr. 300.- pro Jahr  in Rechnung gestellt.  



Variable Lizenzgebühren LIZENZMENGE  

LIZENZ Gebühr in sFr. bis 10 GWh 

11 bis 

100 GWh 

über 

100 GWh 

Produzenten naturemade 

basic 

jährlich pro 

GWh 

50.- 35.- 20.- 

Produzenten naturemade 

star 

jährlich pro 

GWh 

70.- 50.- 30.- 

Lieferanten naturemade 

basic 

jährlich pro GWh 1'000.- 100.- 40.- 

Lieferanten naturemade 

star 

jährlich pro GWh 1'500.- 150.- 60.- 

 

Die variablen Lizenzgebühren werden stufenweise (vgl. Kap. 3) und auf MWh 

genau verrechnet. 

 3 Bemessungsgrösse für die variable Lizenzgebühr 

Die Bemessungsgrösse für die variable Lizenzgebühr für Anlagen bzw. Kraft-

werkszentralen, deren Produktion zertifiziert wird, resultiert aus der durch-

schnittlichen Produktion dieser Anlage bzw. Kraftwerkszentrale während der 

letzten fünf Bemessungsjahre vor der erstmalig erhobenen Gebühr. Sofern 

sich keine wesentlichen Änderungen ergeben, bleibt diese Grösse für die 

Dauer der Gültigkeit des Lizenzvertrages bestehen. 

Energieproduktion 

Bei neuen oder erweiterten Produktionsanlagen, bei denen kein vernünftiges 

5-Jahresmittel vorliegt, wird die variable Gebühr aufgrund der technisch ge-

planten Produktion der Anlage festgelegt. Wird im Rahmen des Kontrollaudits 

festgestellt, dass die tatsächlich produzierte Menge stark von der geplanten 

Produktionsmenge abweicht, wird die variable Lizenzgebühr entsprechend an-

gepasst. 

Die Bemessungsgrösse für die variable Lizenzgebühr für zertifizierte Energie-

lieferungen resultiert aus einer vom Energielieferanten festgelegten maximal 

absetzbaren Energiemenge2. 

Energielieferung 

Der Lizenznehmer hat das Recht, diese Energiemenge jederzeit zu erhö-

hen. Eine Erhöhung ist sowohl dem VUE, als auch dem Leaduditor oder der 

Leadauditorin zu melden. Die erhöhte Energiemenge ist gebührenpflichtig. 

Eine Verminderung der Energiemenge ist nur auf Ende des Rechnungsjah-

res möglich (per 1. Dezember des laufenden Jahres für Rechnungsstellung des 

nächsten Jahres). 

 
2  

i Verkäufen unter der lizenzierten Energiemenge 

Dieser Wert beschreibt eine maximal absetzbare Energiemenge, welche unter dem 
zertifizierten Energieproduktenamen verkauft werden kann.  

Ist  die tatsächlich verkaufte Energiemenge (Angabe im Kontrollaudit) grösser als die lizenzierte 
Menge, wird die Differenz nachverrechnet. Be
werden keine Gebühren rückerstattet. 
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 4 Beispiel 

Für eine Energieerzeugungsanlage, zertifiziert mit naturemade basic und einer 

durchschnittlichen jährlichen Produktion von 450 GWh/a ergeben sich  

folgende Gebühren: 

GEBÜHRENART zahlbar Energiemenge Gebühr 

Zertifizierungsgebühr 
alle 5 Jah-

re  sFr. 500.- 

Fixe Lizenzgebühr jährlich  sFr. 200.- 

var. Lizenzgebühr bis 10 GWh jährlich 10 GWh à sFr. 50.- sFr. 500.- 

var. Lizenzgebühr >10 bis 100 GWh jährlich 90 GWh à sFr. 35.- sFr. 3'150.- 

var. Lizenzgebühr >100 GWh jährlich 350 GWh à sFr. 20.- sFr. 7’000.- 

Total im 1. Jahr   sFr. 11'350.- 

Total 2. bis 5. Jahr   sFr. 10'850.- 

 

Für eine Energielieferung, zertifiziert mit naturemade basic und einer durch-

schnittlichen jährlichen Lieferung von 110 GWh/a ergeben sich  

folgende Gebühren: 

 

GEBÜHRENART zahlbar Energiemenge Gebühr 

Zertifizierungsgebühr 
alle 5 Jah-

re  sFr. 500.- 

Fixe Lizenzgebühr jährlich  sFr. 200.- 

var. Lizenzgebühr bis 10 GWh jährlich 10 GWh à sFr. 1'000.- sFr. 10'00.- 

var. Lizenzgebühr >1 bis 100 GWh jährlich 90 GWh à sFr. 100.- sFr. 9'000.- 

var. Lizenzgebühr >100 GWh jährlich 10 GWh à sFr. 40.- sFr. 400.- 

Total im 1. Jahr   sFr. 20'100.- 

Total 2. bis 5. Jahr   sFr. 16'000.- 
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